
BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN „KÖTZTINGER STRASSE“    

1. Art der baulichen Nutzung

1.1  Sonstiges Sondergebiet nach § 11  Abs. 3 BauNVO,
Zulässigkeiten und Einschränkungen gem. II.4.1-3

  
2. Bauweise / Baugrenze

2.1           o offene Bauweise nach § 22 Abs. 1 BauNVO

2.2           a abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO
  

2.2  Baugrenze nach § 23 Abs. 3 BauNVO;  Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen sind, soweit sie 
nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 

  zugelassen werden können, außerhalb der Baugrenze 
zulässig.  

3. Verkehrsflächen

3.1       öffentliche Verkehrsflächen,
Straße, Stellplätze, Wege

3.2  Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

3.3  Öffentlicher Parkplatz

3.4  Straßenbegrenzungslinie

4. Grünflächen

4.1  öffentliche Grünflächen

4.2  private Grünflächen

5. Bepflanzungen

  
5.1  Baum zu pflanzen gemäß Artenliste Nr. II.6.2.1.

5.2  Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern

5.3  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gemäß Artenliste Nr. II 6.2.2

  
  
6. Sonstige Planzeichen

6.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs nach
§ 9 Abs. 7 BauGB.

6.2  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung von Baugebieten,
bzw. Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb 

  des Baugebiets nach § 1 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 BauNVO

7. Höhenlage im Gelände

7.1  festgesetzte maximale Höhenlage der Fußbodenoberkante 
im Erdgeschoß von Gebäuden, bezogen auf m ü. NN

7.2  festgesetzter maximaler Höhenpunkt der Gelände- oder
Belagsoberkante, bezogen auf m ü. NN

8. Nutzungsschablone

9. Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

9.1  bestehender Graben,
Veränderungen am Abflussprofil des bestehenden Grabens 

  sind nicht zulässig

10. Immissionsschutz

10.1   Abgrenzung der Teiflächen (TF 1, TF 2, TF3 PP, TF SO)
  bezügl. der Emissionskontingente gem. II.5. 

Tabelle  „Emissionskontingent“

10.2   Abgrenzung der Richtungsvektoren (A-E) der
Zusatzkontingente gem. II.5. Tabelle 1 und 2

  I.   FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN nach PlanZVO 1990

maximal zulässige Zahl

der Vollgeschosse gem.II.1.3

Art der baulichen Nutzung

gem. I.1.          

maximal zulässige

Wandhöhe nach II.1.4

Grundflächenzahl

gem.II.1.1

Geschossflächenzahl

gem.II.1.2
Bauweise 

gem. I.2.1. bis I.2.2

1. Maß der baulichen Nutzung

1.1 GRZ 0,8 maximal zulässige Grundflächenzahl

1.2 GFZ 0,8 maximal zulässige Geschoßflächenzahl    

1.3 I Anzahl der maximal zulässigen Vollgeschoße,
1 Vollgeschoß

1.4 Wandhöhe 8,5 m Die Wandhöhe darf trauf - und giebelseitig 
maximal 8,5 m betragen.
Die Wandhöhe wird am Schnittpunkt der Wand mit der
Dachhaut bzw. dem oberen Abschluss der Wand
gemessen, bezogen auf die Oberkante Urgelände

  
2. Abstandsflächen

Es gelten die Abstandsflächenregelungen gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.
Die Berechnung der Abstandsfläche ist auf die Oberkante des Urgeländes zu beziehen.

3. Gestalterische Festsetzungen

3.1 Dachneigung maximal 20°

3.2 Dachdeckung in gedeckten Rot - Braun-, Grautönen;
Dachbegrünung und Solarpaneele sind zulässig.

3.3 Abgrabungen, Auffüllungen
  Abgrabungen und Auffüllungen sind nur bis max. +/- 0,75 m 
  gemessen ab Oberkante Urgelände zulässig

3.4 Stützmauern Stützmauern sind in Form von Trockenmauern aus
heimischen Natursteinen in einer Höhe bis 0,50 m 
gemessen ab Oberkante Urgelände zulässig.

II. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

6.2. Pflanzlisten

6.2.1 Baumpflanzungen nach I.5.1.

Artenauswahlliste:

Baumschulqualität, Hochstamm mit Ballen (Baumschulqualität), Stammumfang 
mindestens 14-16 cm.

Acer campestre Feldahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Kirsche
Quercus robur Stieleiche
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Vogelbeere
Tilla cordata Winterlinde
Tilla platyphyllos Sommerlinde
sowie heimische, regionaltypische Obstbäume
Hochstamm, StU 8-10 cm

6.2.2 Strauchpflanzungen nach I.5.3.
Artenauswahlliste:
Mindestpflanzgröße: Strauch, 2xverpflanzt, Höhe 60— 100
Pflanzabstand 1,50 m x 1, 50 m in versetzen Reihen

Amelanchier ovalis Felsenbirne
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Bluthartriegel
Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Eingriffl. Weißdorn
Ligustrum vulgare Gew. Liguster
Rosa spec. Wildrosen
Salix purpurea Purpurweide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus gemeiner Schneeball

Artenauswahlliste für Schnittheckenpflanzungen
Heckenpflanzen, Baumschulqualität 2 x v., 60 - 100

Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus mas Kornelkirsche
Ligustrum vulgare Liguster 

6.3 Für die Beleuchtung auf Verkehrsflächen, Stellplätzen, Lager- und sonstigen
Betriebsflächen sowie für Gebäudebeleuchtungen und Werbeanlagen im 
Außenbereich sind ausschließlich Beleuchtungseinrichtungen mit 
insektenschonendem Lichtspektrum zulässig (z.B. Gelblicht oder LED - Beleuchtung).
In Anlehnung an Art. 15 BayImSchG i.V. mit dem Gesetz des Volksbegehrens „Arten-
vielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen!“ sowie das Begleitgesetz
„Gesamtgesellschaftliches Artenschutzgesetz – Versöhnungsgesetz“ vom 01.08.2019
- ist die Beleuchtung von Fassaden baulicher Anlagen in der Zeit von 23 Uhr und bis zur 
Morgendämmerung zu unterlassen, soweit das nicht aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit, insbesondere der Wegesicherheit, erforderlich ist. Sicherheitsrelevante
Beleuchtungen, insbesondere zur Einbruch- oder Vandalismusabwehr sind davon nicht 
betroffen.
Beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlagen, sind in der Zeit von 23 Uhr bis zur 
Morgendämmerung abzuschalten.

6.4 Ausgleichsflächen
Der Ausgleich für Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild erfolgt
über eine Abbuchung vom Ökokonto Gschwendtner, Flurnummer 901, Gemarkung  
Schöllnach.
(Näheres hierzu siehe Eingriffsregelung)

7. Hochwasserschutz

7.1  Überschwemmungsgebiet  (HQextrem)

7.1.1 Vermeidung von Gefahren und Risiken durch Anlagen der Gebäudetechnik
Die Gebäudetechnik, insbesondere die Heizungs-, Abwasser- und Elektroinstallation 
muss mindestens an das Bemessungshochwasser (HQextrem) angepasst sein. Die 
wesentlichen Anlagenteile sind, soweit möglich, oberhalb der Hochwassermarke 
zu errichten. Die Auftriebs- und Rückstausicherheit , sowie die Dichtigkeit 
und Funktionsfähigkeit aller betroffenen Anlagen sind für den Eintritt des 
Hochwassereignisses HQextrem zu gewährleisten. 
Siehe V. Karten, Überschwemmungsgebiet HQextrem

7.1.2 Unterkellerungen
Unterkellerungen sind nicht zulässig.

7.2 Überschwemmungsgebiet (HQ 100)

Im hochwasserbetroffenen Bereich (HQ 100) ist das Profil der Geländeoberfläche
beizubehalten. In Verbindung mit Veränderungen durch Aufschüttung oder Abgrabung
sind nur solche Maßnahmen zulässig, die gemäß vorzulegendem Nachweis keinen 
Retentionsverlust verursachen, d.h. im Falle von Auffüllungen einen Ausgleich im 
Rahmen der Maßnahme selbst vorsehen.
  

8. Einfriedungen

Zulässig sind transparent wirkende Metallgitter- oder Maschendrahtzäune bis 
maximal 2,0 m Höhe ab Oberkante Urgelände.  
Eine Zufahrtsbeschrankung ist zulässig.
Mauern, durchgehende Sockel und Streifenfundamente sind unzulässig.
Mit den Zaunfeldern ist ein Bodenabstand von min. 10 cm einzuhalten.
Zäune über 1,20 m Höhe sind alle 10 m mit einer Kletterpflanze zu bepflanzen.

9. Werbeanlagen

Folgende Werbeanlagen sind im Bereich der Kötztinger Straße zulässig, 
je Flurstück:
1 x Werbepylon, max. Breite 3 m, max. Höhe 8 m
3 x Fahnenmast, max. Höhe 7 m
Fassadenwerbeanlagen an der zur Kötztinger Straße orientierten Gebäudefront, 
zulässig sind max. 10 % der Fassadenansichtsfläche, nur unterhalb der Trauf- und 
Ortgangkanten.

Unzulässige Werbeanlagen:
Dachwerbeanlagen, Werbeanlagen an Zäunen, Einfriedungen und Nebengebäuden, 
Werbeanlagen mit Blink- und Wechsellicht.

Hinweis: Diese Festsetzungen ersetzen die Bestimmungen der kommunalen   
Werbeanlagensatzung.

1. Einsehbarkeit von Regelwerken

Die in den Festsetzungen und Hinweisen genannten Vorschriften, DIN-Normen, 
Verordnungen, Richtlinien usw. sind im Bauamt der Stadtverwaltung Furth i. W., 
Burgstraße 1, 93437 Furth im Wald Zimmer Nr. 40  vorliegend und können dort zu den 
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden.

2. Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Planer und Bauherrn werden auf die dauerhaft verbleibenden Hochwasser-, 
Starkregen- und Grundwasserrisiken und das gesetzliche Gebot zur Schadensreduktion 
(§ 5 Abs. 3 WHG) hingewiesen.
Zur Reduzierung der Gefährdungen werden über die Festsetzungen unter Abschnitt I 
und II hinaus hochwasserangepasste Bauweisen und Nutzungen empfohlen. Fachliche 
Empfehlungen hierzu gibt die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: https://www.fibund.de/Inhalt/
Themen/ Hochwasser.

2.1  Überschwemmungsgebiet  (HQextrem)

Der Geltungsbereich liegt im Bereich des HQextrem. Bei einem Extremereignis 
können im Planungsgebiet Wasserstände von 394,5 bis 395 m ü.NN auftreten. Eine 
hochwasserangepasste Bauweise wird empfohlen.
Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. Informationen 
enthält der Flyer „Voraus denken – elementar versichern“ der Bayerischen Staats-
regierung sowie die folgende Internetseite: https://www.elementar-versichern.de.

2.2  Lage im 60-m-Bereich des Chamb

Für Einzelbaumaßnahmen und sonstige Anlagen (z. B. baugenehmigungsfreie  
Nebengebäude, Mauern, Leitungen, Wege, Auffüllungen etc.) besteht im 60-m-Bereich 
des Chamb eine Gestattungspflicht, sofern nicht ein anderes, vorrangiges 
Genehmigungsverfahren greift. Als Ansprechpartner steht das Sachgebiet Wasserrecht 
am Landratsamt Cham zur Verfügung (Telefon 09971 78-363).

2.3 Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Unvermeidbare 
Befestigungen sind möglichst wasserdurchlässig auszuführen. 
Beeinträchtigungen Dritter infolge der Niederschlagswasserbeseitigung sind   
auszuschließen.

Der natürliche Auflauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück 
darf nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden. Der 
natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer 
liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden.
Befindet sich der Wasserstand von Chamb und, oder Rappendorfer Bach (siehe 
www.hnd.bayern.de) über der Hochwassermarke, dürfen keine neuen Baugruben 
ausgehoben werden. Bei bereits offenen Baugruben ist ab dem o. g. Wasserspiegel mit 
dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg Rücksprache zu halten.

Grundsätzlich darf die bindige Deckschicht über dem quartären Grundwasserleiter 
nicht dauerhaft geschwächt und dadurch ein verstärkter Dränagewasseranfall 
hervorgerufen werden. Infolgedessen dürfen im Bereich anstehender bindiger 
Böden (Ton, Lehm, Schluff) Wiederverfüllungen von Baugruben, Leitungsgräben 
usw. nicht mit rolligem, durchlässigen Material (Kies, Sand o. ä.), sondern nur mit 
bindigem Material erfolgen. Im Zuge der Verfüllung muss eine lagenweise Verdichtung 
vorgenommen werden.

Die Verfüllung der Baugrube muss so zeitnah wie möglich erfolgen.

Bei Bauteilen, die in die bindige Deckschicht einbinden, ist auf eine dichte Verbindung 
zwischen dem bindigen Verfüllmaterial und dem Bauteil zu achten. Dies kann durch 
sägeraue Schalung oder durch eine mittels Zahnspachtel aufgetragene horizontale 
Zementspachtelung erfolgen. Bei außenliegender Dämmung im Bereich der bindigen 
Deckschicht muss die Seite der Dämmplatte, die in Kontakt mit dem bindigen 
Verfüllmaterial steht, eine raue Oberfläche aufweisen und die Dämmplatten sind 
vollflächig mit dem zu dämmenden Bauteil zu verkleben.

Dränagen und Grundwasserentspannungen sind nicht zulässig.
Noppenbahnen an Bauteilen im Bereich der bindigen Deckschicht sind nicht zulässig.

2.5 Beseitigung von Niederschlagswasser

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit, kann anfallendes Niederschlagswasser nicht vor 
Ort versickert werden. Es ist in den öffentlichen Mischwasserkanal einzuleiten.
Die anfallende Wassermenge ist zu puffern, und gedrosselt dem öffentlichen 
Kanalsystem zuzuführen. Hierzu muss für das jeweilige Bauvorhaben ein Puffervolumen 
von mindestens 3 m³ pro 100 m² angeschlossener, befestigter Fläche vorgehalten 
werden. In Abstimmung mit dem Netzbetreiber ist der Drosselabfluss je Bauvorhaben 
zu begrenzen.  

IV. HINWEISE DURCH TEXT

 LUFTBILD

 LAGEPLAN O.M.

KARTENAUSSCHNITT O.M.
ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIET HQextrem 

 V. KARTEN

1. Gebäudebestand, Geländehöhe

1.1  bestehende Gebäude

1.2  bestehendes Gebäude, Abbruch

1.3  Höhenpunkt des Urgeländes nach Vermessung
bezogen auf m ü. NN 

2. Flurstücke

2.1  Flurnummer

2.2  Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt

3. Planung

3.1  geplante Grundstücksgrenze

3.2  Parzellennummer

4. Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

  Hochwasserlinie, bezogen auf ein hundertjährliches Ereignis

6. Altlasten
  Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind            

7. Straßenverkehrsflächen

7.1  Sichtdreieck

7.2  Richtungspfeil mit Spurbegrenzung

7.3  Öffentliche Stellplätze

8. Öffentlicher Kanal, Leitungen

  öffentlicher Abwasserkanal

9. Immissionsschutz

  Bezugspunkt der Richtungsvektoren

10. Sonstige Planeinträge sind Kennzeichnungen bzw. nachrichtliche Übernahmen,
und somit keine Festsetzungen.

 III. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

1. Der Stadtrat der Stadt Furth im Wald hat in der Sitzung vom 08.04.2014 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung 
vom 18.03.2020 hat in der Zeit vom 24.04.2020 bis 29.05.2020 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 18.03.2020
hat in der Zeit vom 16.04.2020 bis 29.05.2020 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 31.03.2021 wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 08.04.2021 bis 19.05.2021 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 31.03.2021 wurde mit der Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 15.04.2021 bis 19.05.2021 öffentlich ausgelegt.

6. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.01.2022 wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 08.03.2022 bis 15.04.2022 erneut beteiligt.

7. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.01.2022 wurde mit der Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.03.2022 bis 29.04.2022 erneut öffentlich ausgelegt.

8. Die Stadt Furth im Wald hat mit Beschluss des Stadtrats vom 19.05.2022 den Bebauungsplan
gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 12.05.2022 als Satzung beschlossen.

Furth im Wald, den __.__.____
  

1. Bürgermeister Sandro Bauer
  (Siegel)

9. Ausgefertigt

Furth im Wald, den __.__.____
1. Bürgermeister Sandro Bauer

  (Siegel)

10. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB 
wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Furth im Wald, den __.__.____
  

1. Bürgermeister Sandro Bauer
  (Siegel)

Gefertigt: 12.05.2022 Arbeitsgruppe Planung und Architektur GmbH, Spitalstraße 2, 94481 Grafenau
  Uwe Schmidt, Landschaftsarchitekt, Am Sandhügel 4, 94526 Metten

Zur genauen Maßentnahme nicht geeignet!

Stadt Furth im Wald

NORDEN

S1.0

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN „KÖTZTINGER STRASSE“ 

Für die Einleitung von Oberflächenwasser in bestehende Gewässer ist eine 
wasserrechtliche Erlaubnis zu erwirken.

3. Immissionsschutz

Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weiteren 
Regelwerke können zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen 
Öffnungszeiten bei der Stadt Furth im Wald eingesehen werden. Die betreffenden DIN-
Vorschriften usw. sind auch archivmäßig hinterlegt beim Deutschen Patentamt.

Gemäß Art. 13 Abs. 2 BayBO müssen Gebäude einen ihrer Nutzung entsprechenden 
Schallschutz haben. Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen 
Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Gemäß § 12 BauVorlV müssen die 
Berechnungen den nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten Schall- und 
Erschütterungsschutz nachweisen. 

4. Altlasten, Bodenbeschaffenheit 

4.1 Gebäuderückbau, Abbruch des Altbestands

Der Gebäuderückbau hat als „kontrollierter Rückbau“ mit ordnungsgemäßer 
Verwertung bzw. Entsorgung der Bausubstanz zu erfolgen. Hierzu ist im Vorfeld ein 
Rückbau- und Entsorgungskonzept zu erstellen.

4.2 Altlasten, Bodenbelastung

Zur Erkundung von Bodenbeschaffenheit und -belastungen wurde für den 
Geltungsbereich eine Baugrunduntersuchung nach DIN 1997 durchgeführt. 
Danach müssen zum Erreichen der geplanten Gründungstiefe für die Neubauten 
erdbautechnisch die belasteten Auffüllungen mit ausgehoben werden.
Es muss eine getrennte Haufwerksbildung von Mutterboden, belasteter Auffüllung und 
bindiger Deckschicht erfolgen. Es gilt das Vermischungsverbot. Der Kieshorizont wird 
voraussichtlich von der Baugrubensohle nicht erschlossen. Aufgrund der bisherigen 
Ergebnisse sind die Haufwerke aus belasteter Auffüllung abzudecken, um durch 
Niederschlagswasser eine Auswaschung von Schadstoffen zu unterbinden.

Im Rahmen der Neubebauung müssen aus bodenschutzfachlicher Sicht 
die erkundeten Auffüllungen unter Begleitung eines nach § 18 BBodSchG 
zertifizierten Sachverständigen ausgehoben, gehaldet (maximales Volumen 500 
cbm), gemäß PN 98 beprobt, entsprechend des geplanten Entsorgungsweges 
deklariert und ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Baugrubensohle ist durch 
einen Sachverständigen nach § 18 BBodSchG mittels Wand- und Sohlbeprobung 
beweiszusichern. Es sind Beweissicherungsproben für Teilflächen von jeweils ca. 500 qm 
zu entnehmen. Die Ergebnisse der Beweissicherungsproben müssen die HW 1-Werte 
gemäß LfW-Merkblatt 3.8/1 einhalten. Sollten noch Überschreitungen nachgewiesen 
werden, so ist der Aushub zu vertiefen. Die Beweissicherung muss anhand von 
Lageplänen, Protokollen und Prüfberichten dokumentiert und den Behörden zur 
Kenntnis vorgelegt werden.

4.3 Bodenbeschaffenheit
Die angegebenen Tragfähigkeits- und Verdichtungsanforderungen sind durch 
Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen nachzuweisen.
Weitere Hinweise und Empfehlungen aus dem Geotechnischen Bericht sind zu 
beachten, und bei Planung und Ausführung von Baumaßnahmen zu berücksichtigen.  

4.4 Abfallrecht / Bauwasserhaltung
Eine möglicherweise erforderliche Bauwasserhaltung muss gesondert beantragt 
werden.

5. Archäologie, Bodendenkmäler

Archäologische Bodenfunde, welche bei Erdarbeiten zu Tage treten unterliegen 
nach Art. 8 BayDSchG der Meldepflicht und müssen unverzüglich dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege (Abteilung Bodendenkmalpflege) mitgeteilt werden.

6. Günordnung / Artenschutz

6.1 Die Einhaltung der Festsetzungen zur Grünordnung ist mittels eines
Freiflächengestaltungsplans, welcher der Baueingabe beizulegen ist, nachzuweisen.

6.2 Bei der Durchführung von Baum- und Strauchpflanzungen im Bereich von Erdkabeln
der Versorgungsunternehmen ist ein beidseitiger Abstand von mind. 2,50 m 
einzuhalten.
Sollte dieser Mindestabstand unterschritten werden, sind im Einvernehmen mit dem 
Leitungsträger geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen.
Auf das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und,
Entsorgungsleitungen“ - aufgestellt von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen in Köln - wird verwiesen.

6.3 Auf die gesetzlich festgelegten Mindestgrenzabstände bei Pflanzungen (AGBGB Art.
47 ff) wird hingewiesen.

6.4 Um der Lage am FFH-Gebiet „DE6741371 Chamb, Regentalaue und Regen zwischen 
Roding und Donaumündung“ gerecht zu werden, ist die FFH-Verträglichkeit  des 
Vorhabens abzuschätzen.

6.5 Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu folgenden planungsrelevanten 
Vorgaben: 
- Die Beleuchtung des Geländes ist so zu gestalten, dass eine Abstrahlung von Licht 
in Richtung Chamb weitestgehend vermieden wird (Fledermausschutz).
- Der Abriss von Gebäuden darf nur außerhalb der Brutzeit der Vögel geschehen
(Anfang Oktober bis Ende Februar), um eine Tötung von Vögeln bzw. Zerstörung von 
Gelegen zu vermeiden. Sollte eine Entfernung von Gehölzen erforderlich werden, 
darf ebenso nur außerhalb der Brutzeit der Vögel geschehen. Anbringung von 3 
Gruppen á 5 Nisthilfen für den Haussperling; die Anbringung der Nisthilfen muss 
vor Beginn der Maßnahme, jeweils spätestens im Februar des Jahres des
Gebäudeabbruchs, erfolgen. 

7. Ökologische Aspekte

7.1 Der Unterbau von VerkehrsanIagen soll- soweit betriebsbedingt möglich - mit
Bauschuttrecyclingmaterial ausgeführt werden.

7.2 Es wird zur Schonung von wertvollen Primärressourcen empfohlen, bereits im
Rahmen der Gebäudeplanung auf die Verwendung von umweltschonenden 
Baustoffen (z.B. auch Materialien aus dem Baustoffrecycling) und die Versorgung mit
Wärme, Kälte und Warmwasser mittels regenerativer Energieträger zu achten. So
sollen - auch bzgl. der besonderen Relevanz das Klimaschutzes - die Energie-
träger möglichst schadstoffarm hergestellt werden.

7.3 Der Einsatz von Streusalz und ätzenden Streustoffen sowie der von chemischen  
Pflanzenschutz- und Düngemitteln soll unterbIeiben.

8. Kreisstraßenverwaltung

Sichtdreiecke 

Die erforderlichen Sichtdreiecke bei öffentlichen Kreuzungen und Einmündungen von
öffentlichen Straßen, sind von sichtbehindernden Anlagen aller Art freizumachen bzw.
freizuhalten, die mehr als 80cm über die Fahrbahnoberkante der Staatsstraße ragen.
Einzelne Bäume, Lichtmasten, Signalgeber und ähnliches sind innerhalb der
Sichtfelder möglich, wenn sie den wartepflichtigen Fahrern die Sicht auf bevorrechtigte
Fahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer nicht verdecken.

9. Digitale Infrastruktur Landkreis Cham

Zur Koordinierung mit den Belangen der Digitale Infrastruktur im Landkreis Cham   
wird empfohlen, dass der Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im   
Planbereich frühzeitig, 1-3 Monate vor Baubeginn, dem Netzbetreiber 
(meine.glasfaser@lra.cham.de bzw. telefonisch unter 09971 78840) mitgeteilt wird. 

PLANAUSSCHNITTE ALS HINWEISE ZU PLANZEICHEN, OHNE MASSSTAB

PLANAUSSCHNITTE ZUR FESTSETZUNG DER GELÄNDEHÖHEN IM BEREICH HQ100, MASSSTAB M 1:1.000

Bestehender Graben gem. I.9.1

Lageplan mit festgesetzten Höhenpunkten  Profilschnitte A / B

Straßenquerschnitte:

Straßenquerschnitte:

Kötztinger Straße (Stichstraße)

Kötztinger Straße (CHA 4)

Überquerungshilfe

Sichtdreieck

Kombinierter
Geh- und Radweg 1,80m

Fahrbahn 3,00 m

Linksabbiegespur 3,25 m

Fahrbahn 3,00 m

4. Festsetzungen nach Art der Nutzung nach BauNVO

Als zulässige Verkaufsfläche gilt der gesamte Teil der Geschäftsflächen, auf welcher der Ver-
kauf abgewickelt wird und der dem Kunden zugänglich ist (einschließlich Kassenzonen, 
Standflächen für Warenträger, Gänge, Stellflächen für Einrichtungsgegenstände, Treppen 
innerhalb der Verkaufsräume, etc.). Zu der Verkaufsfläche zählen auch Freiflächen, die nicht nur 
vorübergehend für Verkaufszwecke genutzt werden, sowie Lagerräume, die gleichzeitig dem 
Verkauf dienen. Erschließungsebenen sind, sofern sie nicht ständig dem Verkauf von Waren 
dienen, keine Verkaufsflächen. 

4.1 SO1 Sondergebiet „Grundversorgung“ gem. § 11 Abs. 3 BauNVO

Zulässig sind Lebensmittelvollsortimenter mit einer maximalen Verkaufsfläche 
von 1.200 m²

4.2 SO2 Sondergebiet „Grundversorgung“ gem. § 11 Abs. 3 BauNVO

Zulässig sind Drogeriemärkte mit einer maximalen Verkaufsfläche von 700 m²

4.3 SO3 Sondergebiet „Grundversorgung“ gem. § 11 Abs. 3 BauNVO

Zulässig sind Getränkemärkte und Bäckerei und Café 
Die maximale Verkaufsfläche für Getränkemärkte beträgt 550 m²
Die maximale Verkaufsfläche für Bäckerei mit Café beträgt 120 m² 

  

5. Immissionsschutz

– Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, 

deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK 

nach DIN 45691:2006-12 „Geräuschkontingentierung“ weder tags (6.00 h - 22.00 h) noch 

nachts (22.00 h - 6.00 h) überschreiten. 

– Nur für die kontingentierten Flächen „TF 1, SO in Fl.Nr. 575/1“, „TF 2, SO in Fl.Nr. 575/1“ 

und „TF 3, PP in Fl.Nr. 575/1“ erhöhen sich die Emissionskontingente LEK für die im Plan 

dargestellten Richtungssektoren um folgende Zusatzkontingente:

– Nur für die kontingentierten Flächen „TF GE in Fl.Nr. 575/1“, „TF SO in Fl.Nr. 577“ erhöhen 

sich die Emissionskontingente LEK für die im Plan dargestellten Richtungssektoren um 

folgende Zusatzkontingente:

Uhrzeigersinn, Norden = 0°)

Tabelle 2: Sektoren mit Zusatzkontingente Tag - Nacht (LEK,zus) 
Sektor mit Winkel

Bezugspunkt X: 343629,73 Y: 5463386,64

(UTM-System im Uhrzeigersinn, Norden = 0°)

Zusatzkontingent [in dB(A)]

Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr)

A 44,2 92,3 2 2

B 92,3 223,8 8 8

C 223,8 323,2 0 0

D 323,2 8,8 4 4

E 8,8 44,2 0 0

– Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt jeweils nach 

DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte 

j LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,j zu ersetzen ist. 

– Die Relevanzgrenze der Regelung in Abschnitt 5 Abs. 5 der DIN 45691:2006-12 ist 

anzuwenden; sie wird nicht ausgeschlossen.

– Als Bezugsfläche zur Ermittlung der zulässigen Lärmemissionen aus dem   

Betriebsgrundstück(en) ist das Grundstück innerhalb der festgesetzten Kontingentfläche 

heranzuziehen.

– Erstreckt sich die Betriebsfläche eines Vorhabens über mehrere Teilflächen, so ist dieses 

Vorhaben dann zulässig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht größer ist als 

die Summe der sich aus den Emissionskontingenten ergebenden Immissionskontingente. 

Die Regelung zur Summation gemäß Abschnitt 5 DIN 45691:2006-12 findet Anwendung; 

sie wird nicht ausgeschlossen.

– Mit dem Bauantrag ist ein qualifiziertes Sachverständigengutachten zum Nachweis der 

Einhaltung der Festsetzungen gemäß Nr. II.5 des Bebauungs- und Grünordnungsplanes 

„Kötztinger Straße“ vorzulegen. 

6. Grünordnung / Artenschutz

6.1. 1. Die privaten Grünflächen sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu
erhalten. Sie dürfen nicht bebaut oder versiegelt werden. Die Grünflächen sind von 
geplanten Leitungstrassen so freizuhalten, dass ein Mindestabstand von 2,50m 
zwischen Leitung und Baumstandort eingehalten wird.
Grünflächen im hochwasserbetroffenen Bereich (HQ100) unterliegen dem 
Erhaltungsgebot nach § 77  Abs. 1 Satz 1 WHG, wonach Veränderungen des 
Geländeprofils das Rückhaltevolumen nicht beeinträchtigen dürfen.

6.1.2. Die Baumscheiben müssen eine offene, nicht befestigte Fläche von
mindestens 15 m2 und eine Breite von mind. 2,50 m aufweisen. Sie sind mit geeigneten   
Mitteln (Hochbordsteinen, Poller u. dgl.) vor dem Überfahren mit Kraftfahrzeugen zu   
sichern. Baumscheiben sind von jeglichen Leitungstrassen frei zu halten.
Alternativ sind überfahrbare Unterflursysteme mit einem durchwurzelbaren Raum von  
mind. 3 x 3 m zulässig.

6.1.3. Kommen Baumstandorte in den Bereich bisher befestigter Flächen zum liegen, ist im
Bereich der Baumstandorte ein Bodenaustausch bis zum gewachsenen Untergrund   
vorzunehmen. Der Austausch muss für jeden Baum auf der gesamten zukünftigen   
Pflanzfläche erfolgen.

6.1.4. Geforderte bzw. festgesetzte Pflanzungen sind spätestens in der auf den Abschluss
der Hoch- und Tiefbauarbeiten folgenden Pflanzperiode (Frühjahr bzw. Herbst)   
durchzuführen.

6.1.5. Sämtliche Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten.
Abgestorbene Gehölze sind artgleich zu ersetzen.
Sämtliche zu pflanzenden Bäume sind dauerhaft in frei wachsender Form zu belassen.   
Einkürzungen der Krone und insbesondere des Leittriebes sind unzulässig. Gehölze mit   
eingekürzten Kronen bzw. Leittrieben sind artgleich zu ersetzen.

6.1.6. Die Verwendung von gärtnerischen Zuchtformen, insbesondere buntlaubiger Sorten,
bzw. Sorten mit kugelförmigen Kronen ist für sämtliche Baum- und Strauchpflanzungen
unzulässig.
Die Verwendung von Nadelgehölzen / Nadelgehölzhecken ist unzulässig.

6.1.7 Es sind je angefangene 500,00 m² privater Grundstücksfläche mindestens ein Baum
nach Artenliste bzw. zwei heimische Obstbäume zu pflanzen. 
Die als zu pflanzend festgesetzten (I 5.1) sowie die anhand der Stellplätze
nachzuweisenden Bäume (II 6.1.8) können dabei angerechnet werden.

6.1.8 Auf privaten Flächen ist je 10 Stellplätze ein Baum nach Artenliste zu pflanzen.
Die als zu pflanzend festgesetzten Bäume (I 5.1) können dabei angerechnet werden.

6.1.9 Von der festgesetzten Lage der Bäume (I 5.1) kann um bis zu 5 m abgewichen werden, 
wenn technische, verkehrstechnische oder gestalterische Gründe dies erfordern.

6.1.10 Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Schotterrasen, wassergebundene 
Decke, Rasenfugenpflaster, Dränsteine) auszuführen.

Tabelle: Emissionskontingent 

Gliederung im 

Bebauungspla

n 

Kontingentflächenbezeichnun

g in der schalltechnischen 

Untersuchung

Kontingentfläc

he

Emissionskontinge

nt in dB(A)

LEK Tag

LEK

Nacht

TF 1, SO in Fl.Nr. 575/1 1.998,4 m² 61 46

SO PZ1 TF 2, SO in Fl.Nr. 575/1 2.397,0 m² 65 50

TF 3, PP in Fl.Nr. 575/1 6.179,1 m² 58 43

GE PZ2 TF GE in Fl.Nr. 575/1 2.011,8 m² 63 48

SO PZ3 TF SO in Fl.Nr. 577 2.634,7 m² 57 42

Tabelle 1: Sektoren mit Zusatzkontingente Tag - Nacht (LEK,zus) 
Sektor mit Winkel

Bezugspunkt X: 343676,21 Y: 5463299,73

(UTM-System im Uhrzeigersinn, Norden = 0°)

Zusatzkontingent [in dB(A)]

Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr)

A 1,5 53,3 4 4

B 53,3 79,7 1 1

C 79,7 96,6 5 5

D 96,6 215,8 0 0

E 215,8 327,8 5 5

F 327,8 342,0 2 2

G 342,0 1,5 3 3

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN 

„Kötztinger Straße“
§ 2 BauGB

STADT: FURTH IM WALD
REG. - BEZIRK: OBERPFALZ M 1:1000

© Daten:Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics

© Daten:Bayerische Vermessungsverwaltung, Bayernatlas

© Daten: Bayerisches Landesamt für Umwelt,  Geodatendienste 

bestehender
Graben

Mehrzweckstreifen

Wendehammer
Radius 11 m
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